
  Bitte wenden!  

  

 Gemeindeamt Schwand im Innkreis Schwand i.I., am 03.03.2017 

 5134 Schwand im Innkreis, Neukirchner Straße 2 Tel: 07728/70 10; Fax: 70 10 -4 

   Pol. Bezirk Braunau am Inn e-mail: gemeinde@schwand.ooe.gv.at 

    DVR-Nr. 0481432 http://www.schwand.at 

 
 

An einen Haushalt  

AMTLICHE MITTEILUNG 
 

INHALT: 

1. Agrarfoliensammlung beim Bauhof Schwand 
2. Textiliensammlung Frühjahr 2017 
3. Information zur Heimaufnahme 
4. Vorschau Veranstaltungen 

 

 

1. Agrarfoliensammlung beim Bauhof Schwand 
 

Die Sammlung von gebündelten Silofolien durch den Maschinenring wird am 

 

Mittwoch, 29. März 2017, 8.00 – 10.00 Uhr 
 

beim Bauhof der Gemeinde Schwand i.I. durchgeführt. Netze und Schnüre können in den dafür 

vorgesehenen Säcken in den Altstoffsammelzentren abgegeben werden. Das Verbrennen von 

Silofolien ist strengstens untersagt und wird zur Anzeige gebracht! Sammlungstermine in den 

Nachbarorten können im Gemeindeamt erfragt werden. 

 

 

    2. Textiliensammlung Frühjahr 2017 
 

Die nächste Altkleidersammlung findet von:  

 

Mittwoch, den 29. März 2017, 08.00 Uhr bis  

Samstag, den 01. April 2017, 16.00 Uhr und  

am Montag, den 03. April 2017, 8-17 Uhr (Abgabeschluss) 
 

 

statt. Die befüllten Textilsäcke sind bei der Sammelstelle „Bauhof Schwand – Lagerhalle“ 

abzugeben. Die Original-Sammelsäcke, die am Gemeindeamt kostenlos erhältlich sind, dürfen nur so 

befüllt werden, dass diese noch gut zugebunden werden können. 
 

Was wird gesammelt: Was darf nicht hinein:                            

- Tragbare und saubere Kleidung - Kaputte, verschmutzte, nasse oder  

- Tragbare und saubere Schuhe (paarweise)  schimmelige Kleidung/Schuhe 

- Unbeschädigte Taschen und Gürtel - Stoffreste/Putzlappen 

- Sauberes Bettzeug, Bettfedern im Inlett - Ski, Snowboard und Eislaufschuhe 

- Vorhänge, Tischwäsche - Schuheinlagen 
 

Was passiert damit: 

Die Textilien bzw. Schuhe werden in Sortierbetrieben in bis zu 70 verschiedene Sorten (Kinder, 

Herren, Damen, Winter, Sommer,…) sortiert. Der Großteil der Kleider wird nach Afrika und in 

Osteuropäische Länder gebracht und je nach Qualität in eigenen Shops wiederverkauft.   
 

 

http://www.schwand.at/
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        3. Information zur Heimaufnahme 
 

Der Antrag auf Heimaufnahme ist für die Seniorenheime des Sozialhilfeverbandes (in Altheim, 

Braunau, Mattighofen und Ostermieting) bei einer Sozialberatungsstelle zu stellen. Empfohlen wird 

den Antrag bei der Beratungsstelle am Heimstandort einzubringen. 

 

Für eine Heimaufnahme im Haus für Senioren in Mauerkirchen und im Haus Maria Rast in Maria 

Schmolln ist der Heimaufnahmeantrag beim jeweiligen Heim zu stellen. Die Seniorenheime in 

Mauerkirchen und Maria Schmolln führen eigene Wartelisten. 

Für die SHV-Heime ist als Antrag ausschließlich das aufgelegte Formular zu verwenden. 

 

Eine Heimaufnahme ist bei allen Heimen grundsätzlich erst aufgrund Vorliegens der Pflegestufe 4 

oder höher möglich. Ohne Pflegegeldeinstufung oder eine Einstufung unter Stufe 4 ist in besonders 

dringlichen Fällen eine Heimaufnahme nur aufgrund einen Gutachtens der Koordinatorin für 

Betreuung und Pflege möglich. Die Gutachterin muss die Notwendigkeit einer Heimaufnahme 

bestätigen und erklären, dass die dauernde Heimunterbringung nicht durch den Einsatz der Mobilen 

Dienste oder durch die Kurzzeitpflege vermieden werden kann. 

 

Die Sozialberatungsstellen prüfen die Anträge und die dazu vorgelegten Beilagen und geben für die 

Heime des Sozialhilfeverbandes die Daten des geprüften Antrages in ein EDV-Programm ein, aus 

welchem die einzelnen Heime die aufzunehmenden Personen abrufen können. 

Eine Antragsstellung bei der Geschäftsstelle des Sozialhilfeverbandes ist nicht mehr möglich. 

 

Der Heimaufenthalt ist grundsätzlich vom Heimbewohner selbst zu finanzieren. Wenn sein 

Vermögen jedoch weniger als 7.300 Euro (alle Vermögenswerte eingerechnet) beträgt, kann nach 

erfolgter Heimaufnahme für alle Heime ein Antrag auf Sozialhilfeunterstützung bei einer 

Sozialberatungsstelle gestellt werden. Dazu ist mit der jeweiligen Beratungsstelle ein Termin zu 

vereinbaren. 

 

Über den Sozialhilfeantrag entscheidet die Bezirkshauptmannschaft als Behörde. Eine Bearbeitung 

ist nur möglich, wenn alle geforderten Unterlagen, insbesondere das Einkommen und Vermögen 

betreffend, vorliegen. 

 

 

      4. Vorschau Veranstaltungen 
 

08.03.2017 Jahreshauptversammlung Pensionistenverb. Dorfwirtin 14.00 Uhr 

08.03.2017 Vortrag „24-Std. Pflege“ Gesunde Gemeinde Dorfwirtin 19.30 Uhr 

11.03.2017 Jahreshauptversammlung Goldhauben Brunnerwirt 13.30 Uhr 

17.03.2017 Mitgliederversammlung Regiona Regiona Vers. Dorfwirtin 19.30 Uhr 

19.03.2017 Saisonstart Fußball Meisterschaft Sportverein 
  

19.03.2017 Pfarrgemeinderatswahlen Pfarre 
  

31.03.2017 Frühjahrskonzert Musikkapelle Turnsaal 

Schwand 

20.00.Uhr 

  

 Mit freundlichen Grüßen 

 Johann Prielhofer eh. 

 Bürgermeister 


